
Satzung 

zur Änderung der Satzung über die Benutzung des Kindergartens Hohenfelde 

(Benutzungs- und Gebührensatzung) 

1. Nachtrag 

Aufgrund 

— der 88 4 Absatz 1 Satz 1, 17 Absatz 1 und 18 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt Schleswig-Holstein Seite 57), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 25.05.2021 (Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein Seite 566) 

— des $ 45 des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein (LVwG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 02.06.1992 (Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig- 
Holstein Seite 243), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.02.2021 (Gesetz- und Verord- 

nungsblatt Schleswig-Holstein Seite 222) 

— der 88 1 Absatz 1, 2 Absatz 1, 4 Absatz 1 Alternative 2 und 6 Absatz 1 bis 4 des Kommunal- 
abgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 10.01.2005 (Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein Seite 27), zuletzt geän- 

dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25.05.2021 (Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig- 

Holstein Seite 566) 

— des 8 31 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 des Kindertagesförderungsgesetzes (KiTaG) vom 

12.12.2019 (Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein Seite 759), zuletzt geändert 

durch Artikel 9 des Gesetzes vom 25.02.2021 (Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig-Hol- 
stein Seite 201) 

wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 13.12.2021 folgende Satzung er- 

lassen: 

81 
$ 7 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

(3) Die genaue zeitliche Lage der Schließzeiten legt der Beirat ($ 14) jeweils für ein Kalenderjahr fest. 
Die Schließzeiten werden den Personensorgeberechtigten jeweils zum Beginn eines Kindergartenjah- 
res mitgeteilt. 

82 
$ 11 erhält folgende Fassung: 

Einverständniserklärungen zum Schutz des Kindes 

(1) Die Aufsichtspflicht obliegt kraft Gesetzes ($ 1631 BGB) den Personenberechtigten; in der Regel den 
Erziehungsberechtigten. Für die Dauer des Besuchs der Kindertagesstätte wird die Aufsichtspflicht 
auf die Gemeinde Hohenfelde als Träger der Einrichtung übertragen. Dieser bedient sich bei der Er- 
füllung seiner Verpflichtung pädagogisch ausgebildeter Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter.



(2) Die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter übernehmen das Kind in den Räumen der Kindertagesstätte und 

übergeben es am Ende der Öffnungszeit wieder in die Aufsichtspflicht des Erziehungsberechtigten. In 
Einzelfällen ist es möglich, das Kind durch eine oder einen Erwachsenen oder eine oder einen Jugend- 
lichen über 16 Jahren mit schriftlichem oder fernmündlichem Einverständnis abholen zu lassen. 

(3) Soll ein Kind den Weg von der Wohnung zur Kindertagesstätte und zurück ohne Begleitung antreten, 
haben die Erziehungsberechtigten dieses der Leitung schriftlich mitzuteilen und gleichzeitig zu erklä- 
ren, dass in diesem Falle die Gemeinde von jeglicher Haftung ausgeschlossen ist. Hat das Personal der 
Kindertagesstätte aus pädagogischen Gründen Bedenken dagegen, sind die Erziehungsberechtigten 

verpflichtet, für die entsprechende Begleitung des Kindes zu sorgen. Wird dieses abgelehnt, kann die 

Betreuung des Kindes eingestellt werden. 

(4) Für die Teilnahme an Ausflügen und Reisen ist die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberech- 
tigten erforderlich. 

5 
$ 21 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

(2) Bei der Aufnahme des Kindes zum 1. eines Monats ist die volle Monatsgebühr; bei der Aufnahme 

nach dem 1. eines Monats die anteilige Monatsgebühr zu zahlen. Die Gebühren sind monatlich im 
Voraus, spätestens jedoch bis zum 5. eines jeden Monats, in einer Summe zu entrichten. 

$ 4 
(1) Die 8$ 1 und 2 dieser Satzung treten am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

(2) $ 3 dieser Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft. 

Ausgefertigt: 

Hohenfelde, den 27.12.2021 

Gemeinde Hohenfelde 
‚Die Bürgermeisterin 
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